
1.	 Verwendungsmöglichkeiten 
Die von der Bank ausgegebene MasterCard-Kreditkarte oder VISA-Kreditkarte (im 
Folgenden „Kreditkarte“ genannt) kann der Karteninhaber im Inland und als weitere 
Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des MasterCard- bzw. des VISA-Ver-
bundes einsetzen
–	� bei Vertragsunternehmen und
–	� darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von Bargeld an Geld-

automaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen Vorlage 
eines Ausweispapiers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im 
Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf 
der Kreditkarte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen 
(z. B. Hilfe in Notfällen, Versicherungen) verbunden sind, richtet sich dies nach den 
insoweit geltenden besonderen Regeln. 

2.	 Persönliche Geheimzahl (PIN) 
Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen kann dem 
Karteninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Ver
fügung gestellt werden.
Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen 
im Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN eingegeben werden 
muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch 
eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.	 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
a)	 Bei Nutzung der Kreditkarte ist
–	� entweder ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die 

Kartendaten übertragen hat, oder
–	� an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen 
kann der Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls 
– ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen 
lediglich seine Kreditkartennummer angeben.
b)	 Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 

(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine 
PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4.	 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn  
–	� sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN oder mittels Unterschrift legitimiert 

hat, 
–	� der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Kreditkarte oder die 

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
–	� die Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Kreditkarte ein
gesetzt wird, unterrichtet.

5.	 Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des 
Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der 
Kartenzahlungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist von drei Geschäftstagen (ab 
dem 01.01.2012 ein Geschäftstag) beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers eingeht. Bei Kartenzahlungen innerhalb Deutschlands und in anderen 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Kartenzahlungen, bei denen der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb des EWR (Drittstaaten) 
belegen ist, werden Kartenzahlungen baldmöglichst bewirkt.

6.	 Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Verfügungsrahmens der 
Kreditkarte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei 
Fälligkeit gewährleistet ist (finanzielle Nutzungsgrenze). Der Karteninhaber kann mit 
seiner Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens der Kreditkarte verein
baren.
Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung 
der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner Kreditkarten-Umsätze führt 
weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten 
Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kreditkarten-
Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.

7.	 Guthaben 
Der Kunde kann über Guthaben auf dem Kartenkonto durch Benutzung der Karte 
verfügen (Ziffer 1 der Bedingungen) oder indem er die Bank beauftragt, das Gut
haben auf sein Referenzkonto zu übertragen. Referenzkonto ist das Konto, das der 
Karteninhaber für den Einzug des jeweiligen Rechnungsbetrages benannt hat. 
Änderungen sind der Bank gesondert schriftlich mitzuteilen. Die auf das Kartenkonto 
gebuchten Soll-Umsätze aus der Benutzung der Karte werden taggleich mit dem 
Guthaben verrechnet.
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8.	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
a)	 Unterschrift 
	 Der Karteninhaber hat seine Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem 

Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 
b)	 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
	 Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 

dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbe-
sondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede 
Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuch-
liche Verfügungen zu tätigen.

c)	 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
	 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kennt-

nis von seiner persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Sie darf insbesondere 
nicht auf der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser 
aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Kreditkarte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN und der Kredit-
karte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten 
abzuheben). 

d)	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers 
(1)	 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte, die miss-

bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
Kreditkarte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst unter der dem 
Karteninhaber mitgeteilten Sperrhotline, unverzüglich zu unterrichten, um die 
Kreditkarte sperren zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperran
zeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitge-
teilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen. 

(2)	 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in 
den Besitz seiner Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN vorliegt, 
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3)	 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

9.	 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 
a)	 Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die 

die Kreditkarte an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom 
Karteninhaber mit der Kreditkarte getätigten Umsätze zu begleichen.

b)	 Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich schrift-
lich oder auf dem vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit der 
Begleichung der Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen. Mit Karten
inhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Der Betrag ist fällig, 
nachdem die Bank dem Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. Nach Erteilung 
der Abrechnung werden die Umsätze dem vereinbarten Abrechnungskonto 
belastet.

c)	 Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus seinem 
Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kreditkarte ein-
gesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend 
zu machen.

10.	 Fremdwährungsumrechnung 
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird 
das Konto gleichwohl in Euro belastet. Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung 
aus dem Einsatz der Kreditkarte stellt die Bank dem Kunden den Eurobetrag in 
Rechnung, den sie zur Beschaffung der Fremdwährung aufgewendet hat. Möchte 
der Kunde die Abrechnung überprüfen, wird ihm die Bank den entsprechenden Kurs 
auf Wunsch in Papierform zur Verfügung stellen.

11.	 Entgelte 
Für die Erhebung von Entgelten gelten die Regelungen in den Allgemeinen Be
dingungen für Zahlungsdienste. Die einzelnen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- 
und Leistungsverzeichnis.

12.	 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne 
genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung des 
Anspruchs  

a)	 Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine Kartenverfügung 
bei einem Vertragsunternehmen in der Weise autorisiert hat, dass 

	 –	� bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
	 –	�� der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entspre-

chend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenver
trages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten 
können; mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende 
Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs 
zugrunde gelegt wurde.

	 Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzu
legen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

b)	 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von 
acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem 
Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend gemacht wird.

22/41/21
HD0510



13.	 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

a)	 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1)	 Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie ihm gestoh-

len oder kommen sie ihm sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht 
autorisierten Kartenverfügungen in Form 

	 –	�� der Abhebung von Bargeld oder 
	 –	� der Verwendung der Kreditkarte bei einem Vertragsunternehmen,
	 so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran

zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 150,– Euro, ohne dass es dar-
auf ankommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem 
Abhandenkommen ein Verschulden trifft. 

(2)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, ohne 
dass ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhandenkommen der Kredit
karte oder PIN vorliegt, haftet der Karteninhaber für die hierdurch entstandenen 
Schäden bis zu einem Betrag von maximal 150,– Euro, wenn der Karten
inhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Kreditkarte oder PIN 
schuldhaft verletzt hat.  

(3)	 Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt 
der Einsatz der Kreditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), trägt der Karten-
inhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,– Euro 
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegen-
den Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer 
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschul-
dens. 

(4)	 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 3 ver-
pflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher
gestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5)	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der 
Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

	 –	� er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder 
der ihm von der Bank mitgeteilten Sperrhotline schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat,

	 –	� die persönliche Geheimzahl auf der Kreditkarte vermerkt oder zusammen 
mit der Kreditkarte verwahrt war,

	 –	� die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde.

(6)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Kredit-
karte geltenden Verfügungsrahmen.

b)	 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige 
	 Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuchliche Verwen-

dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN 
gegenüber der Bank oder der ihm von der Bank mitgeteilten Sperrhotline an
gezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form 

	 –	� der Abhebung von Bargeld oder 
	 –	� der Verwendung der Kreditkarte bei einem Vertragsunternehmen
	 entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, 

trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schä-
den. 

c)	 Ergänzende Haftungs- und Erstattungsregeln
	 Soweit die Haftung in den vorgenannten Bestimmungen nicht schon geregelt 

ist, gelten im Übrigen die in den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste 
geregelten Haftungs- und Erstattungsregeln des Kunden und die Haftungs- und 
Einwendungsausschlüsse für die Bank.

14.	 Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte 
Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Kredit
karte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist 
die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, 
die Kreditkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kreditkarten-Ver
trages), so hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank zurück
zugeben. 
Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Kreditkarte 
diese gegen eine neue auszutauschen. Kosten entstehen dem Karteninhaber 
dadurch nicht. 

15.	 Kündigungsrecht des Karteninhabers 
Der Kunde kann den Kreditkarten-Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Ende eines Monats kündigen. 

16.	 Kündigungsrecht der Bank 
a)	 Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag unter Einhaltung einer angemessenen, 

mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den Kre-
ditkarten-Vertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist.

b)	 Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kreditkarten-Vertrages auch 
unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karten
inhabers für die Bank unzumutbar ist.

	 Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige 
Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf die Ent-
scheidung über den Abschluss des Kreditkarten-Vertrages gestützt hat oder 
wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder 
einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem 
Kreditkarten-Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

	 Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die 
Kündigung erst nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürger
lichen Gesetzbuches) entbehrlich.

17.	 Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt werden. 
Die Kreditkarte ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben.  

18. Einziehung und Sperre der Kreditkarte 
Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte (z. B. an Geld-
automaten) veranlassen, 
–	� wenn sie berechtigt ist, den Kreditkarten-Vertrag aus wichtigem Grund zu kün-

digen, 
–	�� wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 

dies rechtfertigen oder
–	� wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Kreditkarte besteht.
Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre 
unterrichten. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen sonstige 
Rechtsvorschriften verstößt. Die Bank wird die Kreditkarte entsperren oder diese 
durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
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